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l. 
11- 32"9 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
_ _" ~r~"_ ._ ._ . 

VTTT ,....... _ 1 • .. 

DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEr(flH. \..:>t::>t:LZöt!UUU!;;spenoae 

Zl. 5156-Pr.2/1974 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n 1. 

Wien, 1974 02 27 

~550 IA.S. 
zu 4585/J. 
Pr!!. ~ 2.8. feb • .1974 

Auf die Anfrage der Abg o Sandmeier und Genossen vom 24.Jänner 
1974, Nr.1585/J, betro Umsatzsteuerpflicht von Pflegemüttern, 
beehre ich mich.mitzuteilen; daß die Pflegegelder, die Pflege
eltern im Rahmen der öffentlichen Jugendwohlfahrtspflege von 
Jugendämtern bzw. FürsorgesteIlen erhalten, auf Grund des § 4. 
des Jugendwohlfahrtsgesetzes vom 9~ April 1954, BGBloNr. 99, 
als bundesgesetzlieh geregelte Zuschüsse von dritter Seite, die 
aus öffentlichen Kassen gewährt werden, anzusehen sind und daher 
kein steuerbares Entgelt darstellen. Wie schon aus Abschnitt 16 
Abs o 2 des DurchfÜhrungserlasses zumUmsatzsteuergesetz 1972 
(DE-USt) vom 30. Oktober 1972, Zl. 261.100-10a/72, hervorgeht, 
ist ein Zuschuß von dritter Seite im Sinne des § 4 Abs.2 Zo2 
des Umsatzsteuergesetzes 1972 auch dann gegeben, wenn die Leistung 
des Unternehmers durch einen derartigen Zuschuß voll bezahlt wird. 
Das Bundesministerium für Finanzen hat diese Rechtsansicht, auf 
Grund welcher die in Rede stehenden Pflegegelder nicht der Um
satzsteuer unterliegen~ im Erlaßwege allen Finanzlandesdirektio
nen zur Kenntnis gebracht. 
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